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§ 43 W-BGO Mitwirkung bei
Verhängung von

Disziplinarmaßnahmen
 W-BGO - Wiener land- und forstwirtschaftliche Betriebsrats Geschäftsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Besteht im Betrieb eine mit Zustimmung des Betriebsrates oder auf Grund eines Kollektivvertrages eingeführte

Disziplinarordnung, so können Disziplinarmaßnahmen im Einzelfall, sofern darüber nicht eine mit Zustimmung des

Betriebsrates eingerichtete Stelle (Disziplinarkommission oder dergleichen) entscheidet, nur mit Zustimmung des

Betriebsrates verhängt werden. Der Betriebsrat hat vor Abgabe einer Zustimmungserklärung zur beabsichtigten

Verhängung der Disziplinarmaßnahme eingehend den Sachverhalt zu prüfen und den betro7enen Dienstnehmer zu

hören.

(2) Sieht der Kollektivvertrag oder eine Betriebsvereinbarung eine Stelle vor, die über die Verhängung von

Disziplinarmaßnahmen entscheidet, so kann diese Stelle Diziplinarmaßnahmen nur verhängen, wenn sie mit

Zustimmung des Betriebsrates eingerichtet wurde. Der Zustimmung bedarf auch die personelle Zusammensetzung

dieser Stelle.
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